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Beratungsfolge Datum Behandlung 
   

 Anfragen 01.05.2026 öffentlich 
   

 

 

Anfrage nach § 9 Abs. 2 GeschO 

 

 

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, 

 

mindestens zwei Tage nach der von der Stadt durchgeführten Veranstaltung „Walpurgisnacht und 

Tanz in den Mai“ waren u.a. die Domstufen noch massiv von Glasscherben und Einweggeschirr 

verdreckt. 

 

Ich bitte höflichst um Beantwortung folgender Fragen: 

1. Wieso wurden die Domstufen nachts oder spätestes am Tag danach nicht gereinigt? 

2. Gibt es und wenn ja welche Auflagen bei städtischen und privaten Großveranstaltungen bis 

wann der der jeweils genutzte Platz wieder gereinigt sein muss und wie wird dies durch die 

Stadt kontrolliert? 

3. Kam es in den vergangenen 5 Jahren zur Nichterfüllung von Reinigungsauflagen und wie 

wurden diese geahndet? (Bitte Veranstaltungen mit jeweiliger Ahndungsmaßnahme 

auflisten) 
 

Anlagenverzeichnis 

 

 

 

12.05.2026, gez. i. A. xxxxxxxxxxxx  

Datum, Unterschrift 

 

 

  

 

Fraktion Die Linke, Herr Flamma 
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